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Antrag zum Landesparteitag Bayern am 27. Februar 2016.
 
Erarbeitet und vorgelegt durch das Res
Oberbayern {Schwierz; Wagner}
 
Die Unterzeichner stellen den Antrag den bestehenden §3 der bayerischen Landessatzung 
durch diese neue Fassung zu ersetzen.

 
 
 

§3 Gliederung 
 

(1) Der Landesverband gliedert sich in Bezirks

(2) Der Bezirksverband umfasst in der Regel das Gebiet eines 
Ausnahmen genehmigt der Landesvorstand.

(3) 1Der Kreisverband umfasst in der Regel das Gebiet eines oder mehrerer 
aneinander angrenzender Landkreise oder kreisfreien Städte, Ausnahmen genehmigt 
der Landesvorstand. 2Für die Gründung eines Kre

1. 1Mindestens fünf Mitglieder stellen einen Antrag auf Einberufung einer 
Gründungsmitgliederversammlung beim Bezirksvorstand. 
begründen. 3Die Stellungnahme anderer von dieser Gründung betroffener 
Kreisverbände ist einzuholen und dem Antrag beizufügen.

2. Der Bezirksvorstand lehnt den Antrag ab, wenn nicht mindestens 15 
Mitglieder im Gebiet des zu gründenden Kreisverbands wohnen.

3. 1Andernfalls prüft der Bezirksvorstand, ob die Gründung den in diesem 
Gebiet wohnenden Mitgliedern eine bessere Mitwirkung am Parteileben 
ermöglichen würde als die bestehende Struktur. 
der Bezirksvorstand, auf der mit Antragsfrist erreichbaren nächsten 
Vorstandsversammlung die Gründung und lädt binnen we
die im betroffenen Gebiet wohnenden Mitglieder zur Gründungsmitglieder
versammlung ein. 3Ort
sind von den Antragsstellern innerhalb von 14
Bezirksvorstand mitzuteilen. 
Genehmigung, können die Antragsteller die Entscheidung vom Landesvorstand 
überprüfen lassen. 

4. 1Die Gründung erfolgt auf Beschluss der einfachen Mehrheit der auf der 
Gründungsmitgliederversammlung anwesenden,
Kreisverbands wohnenden Mitglieder. 
Bezirk und den betroffenen 
vorzulegen. 

(4) 1Der Ortsverband umfasst in der Regel das Gebiet einer oder mehrerer anein
angrenzender Gemeinden oder eines oder mehrerer aneinander angrenzender 
Stadtteile, Ausnahmen genehmigt der Landesvorstand. 
Ortsverbands gilt folgendes Verfahren:

1. 1Mindestens fünf Mitglieder stellen einen Antrag auf Einberufung einer 
Gründungsmitgliederversammlung beim Bezirksvorstand. 
begründen. 3Die Stellungnahme des Kreisvorstands und anderer von dieser 
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Antrag zum Landesparteitag Bayern am 27. Februar 2016.

Erarbeitet und vorgelegt durch das Ressort Recht/Befriedung des Bezirksverbandes 
Oberbayern {Schwierz; Wagner} 

stellen den Antrag den bestehenden §3 der bayerischen Landessatzung 
durch diese neue Fassung zu ersetzen. 

Der Landesverband gliedert sich in Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände.

Der Bezirksverband umfasst in der Regel das Gebiet eines Regierungsbezirks, 
Ausnahmen genehmigt der Landesvorstand. 

Der Kreisverband umfasst in der Regel das Gebiet eines oder mehrerer 
aneinander angrenzender Landkreise oder kreisfreien Städte, Ausnahmen genehmigt 

Für die Gründung eines Kreisverbands gilt folgendes Verfahren:

Mindestens fünf Mitglieder stellen einen Antrag auf Einberufung einer 
Gründungsmitgliederversammlung beim Bezirksvorstand. 2Der Antrag ist zu 

Die Stellungnahme anderer von dieser Gründung betroffener 
erbände ist einzuholen und dem Antrag beizufügen. 

Der Bezirksvorstand lehnt den Antrag ab, wenn nicht mindestens 15 
Mitglieder im Gebiet des zu gründenden Kreisverbands wohnen.

Andernfalls prüft der Bezirksvorstand, ob die Gründung den in diesem 
hnenden Mitgliedern eine bessere Mitwirkung am Parteileben 

ermöglichen würde als die bestehende Struktur. 2Ist dies der Fall, genehmigt 
der Bezirksvorstand, auf der mit Antragsfrist erreichbaren nächsten 
Vorstandsversammlung die Gründung und lädt binnen weiterer sechs Wochen 
die im betroffenen Gebiet wohnenden Mitglieder zur Gründungsmitglieder

Ort- und Zeitpunkt einer möglichen Mitgliederversammlung 
sind von den Antragsstellern innerhalb von 14-Tagen nach Genehmigung dem 

itzuteilen. 4Verweigert der Bezirksvorstand seine 
Genehmigung, können die Antragsteller die Entscheidung vom Landesvorstand 

 

Die Gründung erfolgt auf Beschluss der einfachen Mehrheit der auf der 
Gründungsmitgliederversammlung anwesenden, in den Grenzen des neuen 
Kreisverbands wohnenden Mitglieder. 2Die Gründungsprotokolle sind dem 

und den betroffenen Kreisverbänden innerhalb von 14

Der Ortsverband umfasst in der Regel das Gebiet einer oder mehrerer anein
angrenzender Gemeinden oder eines oder mehrerer aneinander angrenzender 
Stadtteile, Ausnahmen genehmigt der Landesvorstand. 2Für die Gründung eines 
Ortsverbands gilt folgendes Verfahren: 

Mindestens fünf Mitglieder stellen einen Antrag auf Einberufung einer 
Gründungsmitgliederversammlung beim Bezirksvorstand. 2Der Antrag ist zu 

Die Stellungnahme des Kreisvorstands und anderer von dieser 
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bayerischen Landessatzung 

Antrag zum Landesparteitag Bayern am 27. Februar 2016. 

ort Recht/Befriedung des Bezirksverbandes 

stellen den Antrag den bestehenden §3 der bayerischen Landessatzung 

und Ortsverbände. 

Regierungsbezirks, 

Der Kreisverband umfasst in der Regel das Gebiet eines oder mehrerer 
aneinander angrenzender Landkreise oder kreisfreien Städte, Ausnahmen genehmigt 

isverbands gilt folgendes Verfahren: 

Mindestens fünf Mitglieder stellen einen Antrag auf Einberufung einer 
Der Antrag ist zu 

Die Stellungnahme anderer von dieser Gründung betroffener 

Der Bezirksvorstand lehnt den Antrag ab, wenn nicht mindestens 15 
Mitglieder im Gebiet des zu gründenden Kreisverbands wohnen. 

Andernfalls prüft der Bezirksvorstand, ob die Gründung den in diesem 
hnenden Mitgliedern eine bessere Mitwirkung am Parteileben 

Ist dies der Fall, genehmigt 
der Bezirksvorstand, auf der mit Antragsfrist erreichbaren nächsten 

iterer sechs Wochen 
die im betroffenen Gebiet wohnenden Mitglieder zur Gründungsmitglieder-

und Zeitpunkt einer möglichen Mitgliederversammlung 
Tagen nach Genehmigung dem 

Verweigert der Bezirksvorstand seine 
Genehmigung, können die Antragsteller die Entscheidung vom Landesvorstand 

Die Gründung erfolgt auf Beschluss der einfachen Mehrheit der auf der 
in den Grenzen des neuen 

Die Gründungsprotokolle sind dem 
innerhalb von 14-Tagen in Kopie 

Der Ortsverband umfasst in der Regel das Gebiet einer oder mehrerer aneinander 
angrenzender Gemeinden oder eines oder mehrerer aneinander angrenzender 

Für die Gründung eines 

Mindestens fünf Mitglieder stellen einen Antrag auf Einberufung einer 
Der Antrag ist zu 

Die Stellungnahme des Kreisvorstands und anderer von dieser 
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Gründung betroffener Ortsverbände ist einz

2. Der Bezirksvorstand lehnt den Antrag ab, wenn nicht mindestens sieben 
Mitglieder im Gebiet des zu gründenden Ortsverbands wohnen.

3. 1Andernfalls prüft der Bezirksvorstand, ob die Gründung den in diesem 
Gebiet wohnenden Mitgl
ermöglichen würde als die bestehende Struktur. 
der Bezirksvorstand, auf der mit Antragsfrist erreichbaren nächsten 
Vorstandsversammlung die Gründung und lädt binnen weiterer sechs 
die im betroffenen Gebiet wohnenden Mitglieder zur Gründungsmitglieder
versammlung. 3Ort- 
sind von den Antragsstellern innerhalb von 14
Bezirksvorstand mitzuteilen. 
Genehmigung, können die Antragsteller die Entscheidung vom Landesvorstand 
überprüfen lassen. 

4. Die Gründung erfolgt auf Beschluss der einfachen Mehrheit der auf der 
Gründungsmitgliederversammlung anwesenden, in den Grenzen de
Ortsverbands wohnenden Mitglieder. 
Bezirk und den betroffenen 
in Kopie vorzulegen. 

 

(5) 1Die Bezirks- und Kreisverbände haben Satzungs
Personalautonomie. 2Ihre Satzungen dürfen den Satzungen der übergeordneten 
Gebietsverbände jedoch nicht widersprechen. 
unselbständig und den Kreisverbänden angegliedert.

(6) Spaltet sich ein Gebietsverband auf, werden das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten zum Stichtag der Gründung im Verhältnis der Mitgliederzahlen 
geteilt. 

(7) Die Auflösung eines Gebietsverbands gegen dessen Willen ist nur als 
Ordnungsmaßnahme zulässig.

 
 
 
 
Begründung: 
In den letzten Monaten hat der Bezirksvorstand Oberbayern mehrere Ant
Gründung von neuen Kreisverbänden erhalten. Der Bezirksvorstand Oberbayern begrüßt 
grundsätzlich diese Initiativen. Bei der Überprüfung der anzuwendenden Rechts
grundlagen sind jedoch einige Punkte aufgefallen, welcher der Klärung bedürfen. 
 

1. §3 Abs.2 und §3 Abs.4 LS (alt) widersprechen sich.

2. Die bestehende Regelung bestimmt nicht eindeutig in welchem zeitlichen Ablauf 
das Verfahren der Gründung erfolgen soll. Die neue Fassung ist im Sinne einer 
Handlungsanleitung geschrieben und für die bete
anwendbar. 

3. Umfang und Maßstab der Genehmigungsentscheidung durch den 
Bezirksvorstand bestimmen sich nach §7 Abs.1 Satz 3 PartG

                                                 
1 Ipsen, ParteienG, Kommentar, §7 B Rn. 9

 

Änderung des §3 der 
bayerischen Landessatzung

Seite 2 von 3 
 

 

Gründung betroffener Ortsverbände ist einzuholen und dem Antrag beizufügen.

Der Bezirksvorstand lehnt den Antrag ab, wenn nicht mindestens sieben 
Mitglieder im Gebiet des zu gründenden Ortsverbands wohnen.

Andernfalls prüft der Bezirksvorstand, ob die Gründung den in diesem 
Gebiet wohnenden Mitgliedern eine bessere Mitwirkung am Parteileben 
ermöglichen würde als die bestehende Struktur. 2Ist dies der Fall, genehmigt 
der Bezirksvorstand, auf der mit Antragsfrist erreichbaren nächsten 
Vorstandsversammlung die Gründung und lädt binnen weiterer sechs 
die im betroffenen Gebiet wohnenden Mitglieder zur Gründungsmitglieder

 und Zeitpunkt einer möglichen Mitgliederversammlung 
sind von den Antragsstellern innerhalb von 14-Tagen nach Genehmigung dem 
Bezirksvorstand mitzuteilen. 4Verweigert der Bezirksvorstand seine 
Genehmigung, können die Antragsteller die Entscheidung vom Landesvorstand 

Die Gründung erfolgt auf Beschluss der einfachen Mehrheit der auf der 
Gründungsmitgliederversammlung anwesenden, in den Grenzen de
Ortsverbands wohnenden Mitglieder. 2Die Gründungsprotokolle sind dem 

betroffenen Kreis- und Ortsverbänden innerhalb von 14
 

und Kreisverbände haben Satzungs-, Finanz- und 
Ihre Satzungen dürfen den Satzungen der übergeordneten 

Gebietsverbände jedoch nicht widersprechen. 3Ortsverbände sind rechtlich 
unselbständig und den Kreisverbänden angegliedert. 

Spaltet sich ein Gebietsverband auf, werden das Vermögen und die 
eiten zum Stichtag der Gründung im Verhältnis der Mitgliederzahlen 

Die Auflösung eines Gebietsverbands gegen dessen Willen ist nur als 
Ordnungsmaßnahme zulässig. 

In den letzten Monaten hat der Bezirksvorstand Oberbayern mehrere Ant
Gründung von neuen Kreisverbänden erhalten. Der Bezirksvorstand Oberbayern begrüßt 
grundsätzlich diese Initiativen. Bei der Überprüfung der anzuwendenden Rechts
grundlagen sind jedoch einige Punkte aufgefallen, welcher der Klärung bedürfen. 

3 Abs.2 und §3 Abs.4 LS (alt) widersprechen sich. 

2. Die bestehende Regelung bestimmt nicht eindeutig in welchem zeitlichen Ablauf 
das Verfahren der Gründung erfolgen soll. Die neue Fassung ist im Sinne einer 
Handlungsanleitung geschrieben und für die beteiligten Gebietsverbände einfacher 

3. Umfang und Maßstab der Genehmigungsentscheidung durch den 
Bezirksvorstand bestimmen sich nach §7 Abs.1 Satz 3 PartG1. Um fehlerhafte 

Ipsen, ParteienG, Kommentar, §7 B Rn. 9 
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uholen und dem Antrag beizufügen. 

Der Bezirksvorstand lehnt den Antrag ab, wenn nicht mindestens sieben 
Mitglieder im Gebiet des zu gründenden Ortsverbands wohnen. 

Andernfalls prüft der Bezirksvorstand, ob die Gründung den in diesem 
iedern eine bessere Mitwirkung am Parteileben 

Ist dies der Fall, genehmigt 
der Bezirksvorstand, auf der mit Antragsfrist erreichbaren nächsten 
Vorstandsversammlung die Gründung und lädt binnen weiterer sechs Wochen 
die im betroffenen Gebiet wohnenden Mitglieder zur Gründungsmitglieder-

und Zeitpunkt einer möglichen Mitgliederversammlung 
Tagen nach Genehmigung dem 

eigert der Bezirksvorstand seine 
Genehmigung, können die Antragsteller die Entscheidung vom Landesvorstand 

Die Gründung erfolgt auf Beschluss der einfachen Mehrheit der auf der 
Gründungsmitgliederversammlung anwesenden, in den Grenzen des neuen 

otokolle sind dem 
Ortsverbänden innerhalb von 14-Tagen 

und 
Ihre Satzungen dürfen den Satzungen der übergeordneten 

Ortsverbände sind rechtlich 

Spaltet sich ein Gebietsverband auf, werden das Vermögen und die 
eiten zum Stichtag der Gründung im Verhältnis der Mitgliederzahlen 

Die Auflösung eines Gebietsverbands gegen dessen Willen ist nur als 

In den letzten Monaten hat der Bezirksvorstand Oberbayern mehrere Anträge auf 
Gründung von neuen Kreisverbänden erhalten. Der Bezirksvorstand Oberbayern begrüßt 
grundsätzlich diese Initiativen. Bei der Überprüfung der anzuwendenden Rechts-
grundlagen sind jedoch einige Punkte aufgefallen, welcher der Klärung bedürfen.  

2. Die bestehende Regelung bestimmt nicht eindeutig in welchem zeitlichen Ablauf 
das Verfahren der Gründung erfolgen soll. Die neue Fassung ist im Sinne einer 

iligten Gebietsverbände einfacher 

3. Umfang und Maßstab der Genehmigungsentscheidung durch den 
. Um fehlerhafte 
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Genehmigungsentscheidung der Bezirksvorstände zu vermeiden, sollte dieser 
Maßstab in der Satzung genannt werden.

 5. §3 Abs. 7 LS (neu) beschreibt die Rechtslage
fehlerhafte Entscheidungen durch die Bezirksvorstände zu vermeiden.

 

 

 

München, den 13.02.2016 

 

 

Nr. Position 

1 Schriftführer Bezirk Oberbayern

2 stellv. Schriftführer Bezirk Ob

3 3. Beisitzer Bezirk Oberbayern

4 4. Beisitzer Bezirk Ob

5 6. Beisitzer Bezirk Oberbayern

6 Bezirksvorsitzender Oberbayern

7 2. Beisitzer Bezirk Oberbayern

8 1. Beisitzer Bezirk Oberbayern

9 7. Beisitzerin Bezirk Oberbayern

10 1. stellv. Vorsitzender Bezirk Oberbayern

 

 

                                                 
2 §16 Abs.1 PartG; Ipsen, ParteienG, Kommentar, §7 B Rn. 12

 

Änderung des §3 der 
bayerischen Landessatzung

Seite 3 von 3 
 

 

Genehmigungsentscheidung der Bezirksvorstände zu vermeiden, sollte dieser 
aßstab in der Satzung genannt werden. 

5. §3 Abs. 7 LS (neu) beschreibt die Rechtslage2 und dient ebenfalls dem Ziel, 
fehlerhafte Entscheidungen durch die Bezirksvorstände zu vermeiden.

 

Name 

Bezirk Oberbayern Bernhard Wagner

stellv. Schriftführer Bezirk Oberbayern Benjamin Nolte

3. Beisitzer Bezirk Oberbayern Michael Groß 

4. Beisitzer Bezirk Oberbayern Matthias Schwierz

6. Beisitzer Bezirk Oberbayern Enrico Ladewig

Bezirksvorsitzender Oberbayern Florian Jäger 

2. Beisitzer Bezirk Oberbayern Richard Kühne

1. Beisitzer Bezirk Oberbayern Helmut Filser 

Bezirk Oberbayern Anne Cyron 

1. stellv. Vorsitzender Bezirk Oberbayern Wolfgang Wiehle

ParteienG, Kommentar, §7 B Rn. 12 

Änderung des §3 der 
bayerischen Landessatzung 

Genehmigungsentscheidung der Bezirksvorstände zu vermeiden, sollte dieser 

und dient ebenfalls dem Ziel, 
fehlerhafte Entscheidungen durch die Bezirksvorstände zu vermeiden. 

Bernhard Wagner 

Benjamin Nolte 

 

Matthias Schwierz 

Enrico Ladewig 

 

Richard Kühne 

 

Wolfgang Wiehle 


